
 

 

BVG—Rente oder Kapital? 

 

 

Bisher (Umwandlungssatz in Rente im Obligatorium 6.8% und 

im ÜO ca. 5.0%). Daraus resultierte: 

 

1. Kapital aus Obligatorium CHF 500‘000.- 

2. Plus Kapital aus Überobligatorium CHF 100‘000.-  

 

Total zu erwartende Rente     

Unser Beispiel: 

Kapital in Pensionskasse bei Pensionierung CHF 600‘000.- (CHF 

500‘000 aus Obligatorium und CHF 100‘000 aus Überobligatorium 

oder früheren Einkäufen) 
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Neu umhüllender Umwandlungssatz! 

Daraus resultiert: 

 

1. Kapital aus Obligatorium CHF 500‘000.– plus Kapital aus 

Überobligatorium CHF 100‘000.- = Total CHF 600‘000.- 

 

Total zu erwartende Rente...  

… DA DIE RENTE NICHT UNTER DEM GESETZLICHEN UM-

WANDLUNGSSATZ VON 6.8% VOM OBLIGATORIUM SEIN 

DARF    
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33‘000.- 

 

34‘000.- 

Fazit:  

Durch diese neue Art der Berechnung wird meist das gesamte Kapital 

aus dem Überobligatorium gestohlen. Wir empfehlen deshalb dringend: 

 

KAPITALBEZUG - kein Rentenbezug im Alter!  
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